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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage 

 

 Erstellung in der Planungsphase 

 

 D.h: Grds. werkvertraglicher 

Erfolgseintritt in der Planungsphase 

 

 Ausnahme: Wiedereintritt in die 

Planungsphase     
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Anforderungen an den Inhalt (I) 

 

 (früher) „Leitfaden der BG Bau“ 

 

 Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 

 RAB 10 

 RAB 32 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Anforderungen an den Inhalt (II) 

 

 Konkretisierungsversuche im Schrifttum: 

 

 „Erforderlichkeit“ 

 

 Differenzierung nach Art des Bauwerks 

 

 Begriff des „Zusammenstellens“ 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Anforderungen an den Inhalt (III) 

 

 Es ist m.E. zu differenzieren zwischen … 

 
 der Art der späteren 

  Arbeit am Bauwerk    (Recht) 

     

 der konkreten Gefährdung   (Technik) 

 

 den Anforderungen an den  

    sicherheitstechnischen  

    Lösungsansatz                                         (Technik) 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Anforderungen an den Inhalt (IV) 

  

 Differenzierungen hinsichtlich der Art der 

späteren Arbeit am Bauwerk: 

 

 Nutzung des Objekts 

 Arbeiten infolge von Gewährleistung 

 Sonstige Instandhaltungsarbeiten 

 Umbaumaßnahmen 

 Rückbau- und Abbrucharbeiten 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Haftung des Erstellers bei Mängeln 

 

 „Mangel“ (oder „arglistiges Verschweigen“) 

 

 Anspruchsgrundlagen: 

 Haftung gegenüber dem Auftraggeber 

 Haftung gegenüber Dritten 

 Vertragliche Haftung 

Deliktische Haftung 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



 
 

 

 Haftung des Erstellers bei Mängeln 

 

 AG/Bauherr 

 

                Dritte 
 

  

 AN/Koordinator 
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A. Rechtsfragen der Unterlage  



B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  
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„Drei-Stufen-Theorie“ 
  (BVerfG, Urt. vom 08.08.1978- 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, 135 f. „Kalkar“) 

 

 
  

                     Stand von  

                       Wissenschaft und Technik 

   

                                     Stand der Technik 

 

                    (Allgemein) Anerkannte Regeln der Technik 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 (Allgemein) Anerkannte Regeln der Technik  

  

 stellen die Summe der im Bauwesen 

anerkannten wissenschaftlichen, technischen 

und handwerklichen Erfahrungen dar, die 

durchweg bekannt und … 

 

 als richtig und notwendig anerkannt sind. 

  

 (zurückgehend auf RG, Urt. v. 11.10.1910 – g.M. VI 644/10, RGSt. 44, 75 ,79) 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 Stand der Technik (I) 

 

 „… ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 

Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische 

Eignung einer Maßnahme oder Vorgehensweise zum 

Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Be-

schäftigten oder anderer Personen gesichert erscheinen 

lässt.  

 Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind 

insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen 

oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in 

der Praxis erprobt worden sind.„  

 (Legaldefinition z.B. aus § 3 Abs. 10 BetrSichV)  
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 Stand der Technik (II) 

 

 Soweit die Beachtung des Standes der Technik 

vorgeschrieben ist, wird der rechtliche Maßstab 

für das Erlaubte oder Gebotene an die Front der 

technischen Entwicklung verlagert.  

  

 

 (Kollmer, Arbeitsstättenverordnung,  3. Aufl. 2009,  § 3 Rdnr. 66.)  
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 Stand der Technik (III) 

 

 Für den Stand der Technik ist gerade nicht die 

allgemeine Anerkennung bzw. die praktische 

Bewährung der technischen Neuerung 

ausschlaggebend.  

  

 

 (Kollmer, Arbeitssttätenverordnung,  3. Aufl. 2009,  § 3 Rdnr. 66.)  
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 Stand der Technik (IV) 

 

 Durch das Erfordernis, Arbeitsschutzmaß-

nahmen am Stand der Technik zu orientieren, 

wird die Zeitspanne zwischen der Entwicklung 

einer technischen Neuerung und der Verpflich-

tung des Arbeitgebers zu ihrer Umsetzung im 

Betrieb erheblich verkürzt.   

  

 (Kollmer, Arbeitsstättenverordnung,  3. Aufl. 2009,  § 3 Rdnr. 66.)  
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



2. Einordnung in die Regelhierarchie 

 
 

 

 Stand von Wissenschaft und Technik 

 

 umfasst die neuesten technischen und 

wissenschaftlichen Erkenntnisse 

 übt somit „einen starken Zwang hin zur 

Beachtung der wissenschaftlichen Forschung 

aus“ und  

 „wird nicht ist nicht durch das gegenwärtig 

Realisierte und Machbare begrenzt“. 

 (Seibel, NJW 2013, 3000, 3003)  
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 ArbSchG:  

 

 § 4 (Allgemeine Grundsätze) 

 

  „Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:  

     (…) 

   3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik,          

Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte 

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen; 

    (…)“ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 ArbStättV  

 

 §  7 (Ausschuss für Arbeitsstätten) 

 

  „(3) zu den Aufgaben des Ausschuss gehört es, 

 

  1. dem Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Arbeits-

hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und 

Gesundheit der beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln, 

  

 2. Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung 

gestellten Anforderungen erfüllt werden können (…)“ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 ASR:  

  
  „Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den 

Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie 

sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für 

das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.  

 

 Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. 

angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.„ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



 
 

 

                             Arbeitsschutzrecht 
 

 

                                ArbSchG 
                                                                      

               

    

                        § 19 ArbSchG                          § 19 ArbSchG   

               

              ArbStättV                     BaustellV                   … 
 

                         § 7 ArbStättV                           (?) 
 
 
  
 
                 ASR                            RAB 
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3. Bedeutung des Standes der Technik 
B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 BaustellV:  

 

 Kein unmittelbarer Verweis auf den Stand der 

Technik 

 

 Mittelbarer Verweis durch Verweis auf § 4 

ArbSchG 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 BaustellV:  

 

 § 2 (Planung der Ausführung des Bauvorhabens) 

 

 „(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, 

insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig 

oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der 

Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind die 

allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes 

zu berücksichtigen.“ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 BaustellV:  

 

 § 3 (Koordinierung) 

 

 „ (3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der 

Koordinator  

 1.die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des 

Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren  

 (…)“ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



3. Bedeutung des Standes der Technik 

 
 

 

 RAB:  

 

 „Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) geben 

den Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheits-

schutz auf Baustellen wieder. Sie werden vom Ausschuss für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) 

aufgestellt und von ihm der Entwicklung angepasst. 

   Die RAB werden vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.“ 
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B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



 
 

 

Wirkung der Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 

 

 

keine unmittelbare      RAB 
Außenwirkung 

 

            (?)  

unmittelbare     BaustellV          § 4 ArbSchG 
Außenwirkung 

 

    

                                                    Stand der Technik 

 

 

 

                            SiGeKo/Bauherr          Arbeitgeber 
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3. Bedeutung des Standes der Technik 
B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



 
 

 

Anwendung der Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen im Prozess 

 
 

Unbestimmte   „Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan“ 

Rechtsbegriffe  „Geeigneter Koordinator“ 

    „Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk 

 
             

Auslegung 

     Gericht 

 

   Rechtsfragen              technische Fragen 

 
 

       Gericht       Sachverständiger 
                                           

                    Maßstab: Stand der Technik 

 

 

   Einzelfallentscheidung Diskurs                                                    Diskurs 
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3. Bedeutung des Standes der Technik 
B. Technisches Regelwerk/Stand der Technik  



C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

 Phantasie bei der Vertragsgestaltung ist hilfreich. 

 

 Der Phantasie sind rechtliche Grenzen gesetzt. 

 

 Jede Klausel bedarf der Einzelfallprüfung: 

 Handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedungungen 

 Wer ist der Verwender? 

 Wer ist der Vertragspartner? 

 Wie ist das Verhältnis zu anderen Klauseln? 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

BVerfGE 89, 214 ff = NJW 1994, 36 (38 f.): 

 

   „Heute besteht weitgehende Einigkeit darüber, daß die 

Vertragsfreiheit nur im Falle eines annähernd ausgewogenen 

Kräfteverhältnisses der Partner als Mittel eines angemessenen 

Interessenausgleichs taugt und daß der Ausgleich gestörter 

Vertragsparität zu den Hauptaufgaben des geltenden Zivilrechts 

gehört (…) Im Sinne dieser Aufgabe lassen sich große Teile des 

BGB deuten (…). „ 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

BVerfGE 89, 214 ff = NJW 1994, 36 (38 f.): 

   „ Haben die Vertragspartner eine an sich zulässige Regelung 

vereinbart, so wird sich regelmäßig eine weitergehende 

Inhaltskontrolle erübrigen. Ist aber der Inhalt des Vertrages für eine 

Seite ungewöhnlich belastend und als Interessenausgleich offen-

sichtlich unangemessen, so dürfen sich die Gerichte nicht mit der 

Feststellung begnügen: ‚Vertrag ist Vertrag‘. Sie müssen vielmehr 

klären, ob die Regelung eine Folge strukturell ungleicher 

Verhandlungsstärke ist, und gegebenenfalls im Rahmen der 

Generalklauseln des geltenden Zivilrechts korrigierend eingreifen. 

Wie sie dabei zu verfahren haben und zu welchem Ergebnis sie 

gelangen müssen, ist in erster Linie eine Frage des einfachen 

Rechts, dem die Verfassung einen weiten Spielraum lässt.“ 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

 

            Vertragsfreiheit 
Schutz der 

 - Verbote der Rechtsordnung                   Schutz der „schwächeren“ Vertragspartei  

 - Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens                       vor Nachteilen  

   des Zustandekommens der Verträge 

 

             Allgemeiner    Verbraucher- 

            rechtl. Rahmen   schutzrecht 
                                            

               

                     Schutz der „schwächeren Vertragspartei/ 

                                                                                           a.A.: Vermeidung von Transaktionskosten ohne inhaltl. Prüfung     

 

…       Sittenwidrigkeit      AGB-Recht   

 

Gesetzliche Verbote, 

Formvorschriften etc. 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

„§ 138 BGB Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 

 
(1) Ein Rechtsgeschäft das gegen die guten Sitten verstößt, ist 

nichtig. 

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand 

unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des 

Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen 

Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine 

Leistung Vermögensvorteile versprochen oder gewähren lässt, 

die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.“ 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

„§ 305 BGB  Einbeziehung Allgemeiner Geschäfts- 

             bedingungen in den Vertrag 

(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl 

von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine 

Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei 

Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die 

Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des 

Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst 

aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher 

Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die 

Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im 

Einzelnen ausgehandelt sind.“ 
36 



 
C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

 

             Inhaltskontrolle 

 

 
Überraschende/      (Allgemeine)        Klauseln mit        Klauseln ohne 

  Mehrdeutige    Inhaltskontrolle        Wertungs-             Wertungs- 

    Klauseln                                           möglichkeit           möglichkeit 

  § 305 c BGB           § 307 BGB            § 308 BGB           § 309 BGB 

 
(Generalklausel)           (Generalklausel)              (Katalog)  (Katalog) 

                                  „Auffangtatbestand“                                                

 

                                                                          für „Unternehmer“ nur tw. und mittelbar 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

Sinn und Zweck des AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB) 

 

 (historisch:) Schutz der „schwächeren“ Vertragspartei/ 

   des Unerfahrenen 

 

 „Partielles Marktversagen“,  

 d.h. „Informations- und Motivationsgefälle“ zwischen 

Verwender und Vertragspartner 

 

 Vermeidung von Transaktionskosten durch Möglichkeit der 

Akzeptanz von AGB´s ohne inhaltliche Prüfung im Einzelnen 
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen   

 
 

 

Haftungsausschluss (I), Vorsatz 

 

 § 276 Abs. 3 BGB: „Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem 

Schuldner nicht im Voraus erlassen werden.“  

 

   D.h.: als AGB unwirksam; 

                  als individualvertragliche Regelung unwirksam  
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

Haftungsausschluss (II), grobe Fahrlässigkeit 

 

 § 309 Nr. 7 lit. b) BGB: unwirksam 

 

   D.h.: als AGB unwirksam; 

                als individualvertragliche Regelung wirksam  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

40 



 
C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

Haftungsausschluss (III), Verletzung von Leben,  

Körper, Gesundheit 

 

 § 309 Nr. 7 lit. a) BGB: unwirksam 

 

   D.h.: als AGB unwirksam; 

                  als individualvertragliche Regelung wirksam  
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C. Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen  

 
 

 

Gewährleistung(sverkürzung) 

 

 § 309 Nr. 8 lit. b ff) BGB: unwirksam bei Verkürzung der 

Verjährungsfrist auf < 1 Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn 

 

 D.h.: als AGB unwirksam bei Verjährungsfrist < 1 Jahr; 

                als AGB wirksam bei Verjährungsfrist >= 1 Jahr; 

                als individualvertragliche Regelung wirksam  
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